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Mit dieser Steuerinformation erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten steuerrechtlichen Regelungen zu 
Ihrem Versicherungsvertrag. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf den – zum Zeitpunkt des auf der Vorder-
seite angegebenen Stands – geltenden steuerrechtlichen Vorschriften, die wir nach bestem Wissen wiedergeben. 
Keine Steuerausführungen enthält diese Information zu Versicherungen der Basisversorgung (gesetzlichen Ren-
tenversicherungen, landwirtschaftlichen Alterskassen, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basis-
renten nach § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa EStG), Altersvorsorgeverträgen nach dem 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Riester-Renten) und für betriebliche Riester-Renten. 

Während der Vertragslaufzeit können Rechtsprechung und Änderungen von Gesetzen/Verordnungen Auswir-
kungen haben, die wir nicht beeinflussen können. 

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel 

 

A. EINKOMMENSTEUER 

1. Private Versicherungen 

1.1 Mindestvoraussetzungen 

Aus steuerlicher Sicht ist von einem Versicherungs-
vertrag auszugehen, wenn insbesondere 

– bei Rentenversicherungen das Langlebigkeitsrisiko 
getragen wird, in dem u.a. bei konventionellen 
Rentenversicherungen eine der Höhe nach betrag-
lich garantierte Rente, bei rein fondsgebundenen 
Rentenversicherungen ein bezifferter garantierter 
Rentenfaktor bzw. bei Hybrid-Rentenversicherun-
gen (Fonds- und konventionelle Anlage) entspre-
chende Garantien konkret vereinbart ist/sind, 

– bei Kapitallebensversicherungen ein nennenswer-
tes Todesfallrisiko (Mindesttodesfallschutz) abge-
sichert ist und 

– ein vermögensverwaltender Versicherungsvertrag 
nach § 20 Absatz 1 Nr. 6 Satz 5 EStG auszuschlie-
ßen ist. 

Dies ist bei Ihrem privaten Versicherungsvertrag ge-
geben, so dass je nach Art des Vertrags die folgenden 
steuerlichen Regelungen Anwendung finden. 

1.2 Renten- und Kapitallebensversicherungen 

Konventionelle, fondsgebundene oder hybride Ren-
tenversicherungen mit und ohne Kapitalwahlrecht, die 
nicht zur Basisversorgung bzw. zur betrieblichen Vor-
sorge zählen sowie Kapitallebensversicherungen, ge-
hören nach den steuerrechtlichen Regelungen zu den 
nicht förderbaren Kapitalanlageprodukten. Die Bei-
träge zu solchen Versicherungen sind bei der Veran-
lagung zur Einkommensteuer nicht als Sonderausga-
ben absetzbar. 

Die Versicherungsleistung aus einem solchen Vertrag 
wird wie folgt behandelt: 

1.2.1 Besteuerung von Rentenleistungen 

Lebenslange Leibrenten unterliegen beim Steuer-
pflichtigen mit dem nach der Tabelle zu § 22 Nr. 1 
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu er-
mittelnden Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der 
Einkommensteuer. In die Ertragsanteilsbesteuerung 
sind auch sämtliche Überschussbeteiligungen einzu-
beziehen. Für die Höhe des Ertragsanteils ist das voll-
endete Lebensjahr der versicherten Person bei Beginn 
der Rentenzahlung maßgebend. 

Rentenzahlungen, die durch Tod des Versicherten in 
der Rentengarantiezeit bis zu deren Ende gezahlt wer-
den, sind auch für den Bezugsberechtigten bzw. 
Rechtsnachfolger (in der Regel der Erbe) mit dem 
Ertragsanteil des verstorbenen Versicherten steuer-
pflichtig. 

Abgekürzte Leibrenten aus einer Rentenversicherung 
mit zeitlich befristeter Rentenzahlung (keine Berufs-
unfähigkeits-, Erwerbsminderungs- Grundfähigkeits- 
oder Waisenrenten) und echte Zeitrenten sind wie 
Teilkapitalauszahlungen im Erlebensfall mit den in 
ihnen enthaltenen Erträgen als Einkünfte aus Kapital-
vermögen (§ 20 EStG) steuerpflichtig. Bei den Teil-
leistungen (= Renten) sind die anteilig entrichteten 
Beiträge von dem jeweiligen Auszahlungsbetrag in 
Abzug zu bringen. Hierbei dürfen die ermittelten Bei-
träge die jeweilige Teilleistung nicht übersteigen, 
wodurch ein negativer Unterschiedsbetrag nur bei der 
letzten Rentenzahlung anfallen kann. Soweit einzelne 
Teilleistungen nach Ablauf von 12 Jahren seit dem 
Vertragsabschluss und nach Vollendung des 62. Le-
bensjahrs des Steuerpflichtigen ausgezahlt werden, 
beträgt der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Un-
terschiedsbetrags. Die steuerliche Behandlung der 
Erträge oder Verluste erfolgt nach den Ausführungen 
zu Kapitalleistungen im Erlebensfall, siehe 1.2.2. 
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1.2.2 Besteuerung von Kapitalleistungen 

Kapitalleistungen im Todesfall (z.B. Todesfallkapital, 
Beitragsrückgewähr, Überschussleistung) sind im 
vollen Umfang einkommensteuerfrei (Ausnahme: bei 
entgeltlichem Erwerb – siehe 1.2.4). 

Kapitalleistungen im Erlebensfall (z.B. Ausübung des 
Kapitalwahlrechts, Auszahlungen nach Entnahme-
plan, Kündigung/Teilkündigung vor oder nach Ren-
tenbeginn) gehören zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen (§ 20 EStG). Sie sind in Höhe des Unter-
schiedsbetrags (bei Fondsanlage siehe auch Nr. 1.2.6) 
zwischen der Kapitalleistung und der Summe der auf 
sie entrichteten Beiträge als Ertrag einkommen-
steuerpflichtig. Hat der Steuerpflichtige zum Zufluss-
zeitpunkt das 62. Lebensjahr vollendet und liegt der 
Vertragsabschluss mindestens 12 Jahre zurück, beträgt 
der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Unter-
schiedsbetrags. 

Auf den vollen steuerpflichtigen Ertrag ist die Abgel-
tungsteuer nach § 32d EStG in Höhe von 25 % zuzüg-
lich des darauf entfallenden Solidaritätszuschlags von 
5,5 % anzuwenden. Gehört der Steuerpflichtige einer 
kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft an, 
reduziert sich der Steuersatz wegen des Sonderausga-
bencharakters der Kirchensteuer von 25 % auf 
24,51 % (bei einem Kirchensteuersatz von 8 %) bzw. 
24,45 % (bei einem Kirchensteuersatz von 9 %). Der 
Versicherer hat in gleicher Höhe die Kapitalertrag-
steuer zuzüglich der Zuschlagsteuern zu erheben und 
abzuführen, so dass dieser Steuereinbehalt an der 
Quelle abgeltende Wirkung entfaltet. Steuerpflichtige 
müssen deshalb diese Einkünfte nicht mehr in ihrer 
Einkommensteuererklärung angeben. Sie haben aber 
das Recht die der Abgeltungsteuer unterliegenden 
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung zu erklären, um z.B. einen 
bei der Erhebung der Kapitalertragsteuer nicht genutz-
ten Sparer-Pauschbetrag oder Verlustabzug durch 
Neufestsetzung der Abgeltungsteuer geltend zu ma-
chen. Außerdem können sie im Zuge der Einkommen-
steuererklärung beantragen, dass sämtliche Einkünfte 
aus Kapitalvermögen den allgemeinen einkommen-
steuerrechtlichen Regelungen zur Ermittlung der tarif-
lichen Einkommensteuer zu unterwerfen sind, sofern 
dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer führt 
(Günstigerprüfung durch das Wohnsitzfinanzamt). 
Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt es bei der erho-
benen oder festgesetzten Abgeltungsteuer. 

Beträgt der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Un-
terschiedsbetrags, ist vom Versicherer trotzdem auf 
den vollen steuerpflichtigen Ertrag die Kapitalertrag-
steuer zuzüglich der darauf entfallenden Zuschlag-
steuern zu erheben und abzuführen. Diese Steuerbe-

träge sind Vorauszahlungen auf die persönliche Ein-
kommensteuer und werden auf die im Rahmen der 
Veranlagung zu zahlenden Steuerbeträge angerechnet. 

Ergibt sich z.B. bei Kündigung ein negativer Unter-
schiedsbetrag (Verlust), ist dieser mit positiven der 
Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkünften aus 
Privatvermögen verrechenbar. Nicht verrechenbare 
Verluste dürfen jedoch in die folgenden Veranla-
gungsjahre vorgetragen werden und dort mit entspre-
chenden positiven Kapitaleinkünften verrechnet wer-
den. Alternativ kann der Verlust im Rahmen des An-
trags auf Günstigerprüfung bei der tariflichen Ein-
kommensbesteuerung berücksichtigt werden. Entsteht 
der negative Unterschiedsbetrag nach Ablauf von 
12 Jahren seit Vertragsabschluss und hat der Steuer-
pflichtige zu diesem Zeitpunkt das 62. Lebensjahr 
vollendet, vermindert dieser Verlust die nach den 
allgemeinen einkommensteuerlichen Regelungen zur 
Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer zu ermit-
telnden Einkünfte aus Kapitalvermögen. Gleicht sich 
dieser Verlust nicht aus, ist der Ausgleich mit anderen 
Einkunftsarten vorzunehmen. Verbleibt danach ein 
nicht ausgeglichener Verlust, ist dieser nach Maßgabe 
des § 10d EStG in anderen Veranlagungszeiträumen 
zu verrechnen. 

Der Steuerabzug ist vom Versicherer ganz oder teil-
weise nicht vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige 
dem Versicherer rechtzeitig einen Freistellungsauftrag 
oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegt. 
Der Versicherer bescheinigt dem Steuerpflichtigen die 
Erträge oder Verluste und die abgeführten Steuerbe-
träge, so dass er diese Bescheinigung im Rahmen 
seiner Einkommensteuererklärung einsetzen kann. 

1.2.3 Besonderheiten beim Kirchensteuereinbehalt 

Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Kirchensteuer 
automatisch mit der einbehaltenen Kapitalertragsteuer 
(Abgeltungsteuer) und dem Solidaritätszuschlag an 
die Finanzverwaltung abzuführen, wenn Sie Mitglied 
einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
sind. Dazu werden wir Ihre Religionsgemeinschaft 
und den Kirchensteuersatz in einem automatisierten 
Verfahren beim Bundeszentralamt für Steuern abfra-
gen. Die Abfrage erfolgt anlassbezogen, also nur 
dann, wenn es zur Erhebung von Kapitalertragsteuer 
(Abgeltungsteuer) auf Kapitalerträge kommt. Die 
Kirchensteuer und die Kirchensteuerdaten sind von 
uns nicht zu erheben, wenn Sie uns mitteilen, dass die 
steuerpflichtigen Kapitalerträge bei Ihnen zu den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-
trieb, selbständiger Arbeit oder Vermietung oder Ver-
pachtung gehören. Die Kirchensteuer ist in diesen 
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Fällen von Ihrem zuständigen Finanzamt im Veranla-
gungsverfahren festzusetzen. 

Möchten Sie nicht, dass Ihre Kirchensteuerdaten ab-
rufbar sind, können Sie ihr gesetzliches Wider-
spruchsrecht zur Abfrage (Sperrvermerk) ausüben. 
Bitte verwenden Sie dafür den amtlichen Vordruck 
unter www.formulare-bfinv.de, sofern Sie dies im Zu-
sammenhang mit Erträgen aus anderen Kapitalvermö-
gen noch nicht getan haben. Ihre ausgefüllte und un-
terschriebene Sperrvermerkserklärung sollte spätes-
tens zwei Monate vor der Anlassabfrage bei dem 
Bundeszentralamt für Steuern eingegangen sein. Bis 
zu Ihrem Widerruf ist damit die Übermittlung Ihrer 
Religionszugehörigkeit für die aktuelle und alle fol-
genden Abfragen gesperrt. Erfolgt der Sperrvermerk 
rechtzeitig, werden auf unsere Abfrage keine Daten 
übermittelt, so dass auch keine Kirchensteuer von uns 
einbehalten wird. Bitte beachten Sie, dass das Bundes-
zentralamt für Steuern Ihr zuständiges Finanzamt über 
erfolgte Abfragen informiert. Dieses Finanzamt ist 
dann gesetzlich gehalten, Sie aufzufordern, Angaben 
zur Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) zu machen, 
um darauf dann Kirchensteuer zu erheben. 

1.2.4 Veräußerung von Versicherungsansprüchen 

Werden die Ansprüche auf die Versicherungsleistung 
im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 6 EStG (insbesondere 
für Erlebens-, Todes-, Rückkaufsfall) vom steuer-
pflichtigen Anspruchsinhaber veräußert (z.B. durch 
Übertragung, Abtretung, unwiderrufliches Bezugs-
recht), ist der Veräußerungsgewinn/-verlust im Rah-
men der Einkommensteuererklärung zu erklären. Er 
ermittelt sich aus dem Veräußerungspreis abzüglich 
der Summe der bis zum Veräußerungszeitpunkt ent-
richteten Beiträge (Anschaffungskosten) und den Auf-
wendungen die unmittelbar durch die Veräußerung 
entstanden sind. Lag bereits zuvor beim Veräußerer 
ein Erwerb durch Veräußerung vor, gelten sowohl die 
Erwerbsaufwendungen als auch die nach dem Erwerb 
entrichteten Beiträge als Anschaffungskosten. Der 
Versicherer hat in diesen Fällen dem Wohnsitzfinanz-
amt des Veräußerers unverzüglich die Veräußerung 
anzuzeigen und dem Veräußerer auf Verlangen eine 
Bescheinigung über die Höhe der entrichteten Beiträ-
ge auszustellen. Beim Erwerber treten beim entgeltli-
chen Erwerb der Versicherungsansprüche die An-
schaffungskosten an die Stelle der vor dem Erwerb 
entrichteten Beiträge. Sie sind insoweit bei der Ermitt-
lung des Unterschiedsbetrages oder einer späteren 
Veräußerung im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung des Steuerpflichtigen anzusetzen, da der Versi-
cherer für die Ermittlung des Unterschiedsbetrags nur 
auf die bekannte Summe der entrichteten Beiträge 
zurückgreifen kann. Bei Eintritt des versicherten Risi-

kos (Todesfall) ist der Unterschiedsbetrag in voller 
Höhe als Einkunft aus Kapitalvermögen steuerpflich-
tig. Dies gilt nicht, wenn aus anderen Rechtsverhält-
nissen entstandene Abfindungs- und Ausgleichsan-
sprüche arbeitsrechtlicher, erbrechtlicher oder fami-
lienrechtlicher Art durch Übertragung von Ansprü-
chen aus der Versicherung erfüllt werden. Der Versi-
cherer hat jedoch in diesem Fall keine Kapitalertrag-
steuer zuzüglich der Zuschlagsteuern zu erheben und 
abzuführen. 

1.2.5 Policendarlehen 

Entnommene Vorauszahlungen auf die Versiche-
rungsleistungen, so genannte Policendarlehen, stellen 
nach den Vereinbarungen steuerrechtlich Darlehen 
dar, so dass die erbrachte Kapitalleistung keine Steu-
erpflicht auslöst. Die Steuerpflicht entsteht erst im 
Rahmen der Verrechnung des Policendarlehens mit 
der Leistung im Erlebensfall oder bei Kündigung/Teil-
kündigung. 

1.2.6 Besonderheiten bei fondsgebundenen oder 
hybriden Versicherungen 

Bei einer fondsgebundenen oder Hybrid-Rentenver-
sicherung stellt sowohl der Wechsel in einen anderen 
Investmentfonds (Switchen) als auch das Umschich-
ten von Fondsanteilen in einen anderen Investment-
fonds (Shiften) während der Vertragslaufzeit keinen 
steuerpflichtigen Zufluss dar. Sofern bei Fälligkeit der 
Versicherung eine Übertragung der Fondsanteile ge-
wünscht wird, ist als Versicherungsleistung der Rück-
nahmepreis anzusetzen, mit dem die Versicherungs-
leistung bei einer Geldzahlung berechnet worden wä-
re. 

Nach dem Investmentsteuerreformgesetz unterliegen 
Investmentfonds ab dem 01.01.2018 mit bestimmten 
Erträgen einer Körperschaftsteuer in Höhe von 15 %. 

Betroffen sind vor allem Dividenden, Immobiliener-
träge und Gewinne aus der Veräußerung von Immobi-
lien, wenn diese aus Deutschland stammen. Dies be-
trifft auch die im Rahmen rein fondsgebundener oder 
hybrider Versicherungen gehaltenen Anteile an In-
vestmentfonds. 

Den Ausgleich einer eventuell daraus resultierenden 
Steuerbelastung sieht das Einkommensteuergesetz bei 
den Versicherungsleistungen vor, die zu den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG) gehören. 

Danach ist bei Kapitalzahlungen ein positiver Ertrag 
in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen der Kapi-
talleistung und der Summe der auf sie entrichteten 
Beiträge im Erlebensfall oder bei Rückkauf in Höhe 
von 15 % steuerfrei bzw. ein daraus ermittelter nega-

https://www.formulare-bfinv.de/
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tiver Ertrag (Verlust) um 15 % zu kürzen (§ 20 Ab-
satz 1 Nr. 6 Satz 9 EStG). 

Hat der Steuerpflichtige zum Zuflusszeitpunkt des Ka-
pitals das 62. Lebensjahr vollendet und liegt der Ver-
tragsabschluss mindestens 12 Jahre zurück, beträgt 
der steuerpflichtige Ertrag bzw. Verlust die Hälfte des 
nach dem vorherigen Absatz zu ermittelnden Unter-
schiedsbetrags. 

Erfolgt die Anlage der Beiträge nur teilweise in In-
vestmentfonds, wird die Steuerfreistellung bzw. Ver-
lustkürzung nur auf den Teil des positiven bzw. nega-
tiven Ertrags angewendet, der aus der Fondsanlage 
stammt. Ist die Versicherungsleistung steuerfrei oder 
kommen Renten zur Auszahlung, ergibt sich kein 
Ausgleich. 

1.2.7 Renten nach Ausübung der Pflege-Option 

Wird die Pflege-Option ausgeübt und bei Eintritt des 
Pflegefalls die Altersrente verdoppelt, sind die er-
brachten Pflegerenten nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a 
EStG einkommensteuerfrei. 

1.3 Risikoversicherungen 
Versicherungen, die nur für den Todesfall eine Leis-
tung vorsehen, sind unabhängig von ihrer Ausgestal-
tung stets steuerbegünstigt. Die Beiträge können bei 
der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rahmen 
der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen nach 
§ 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben abgezogen 
werden. 

Leistungen aus Risikoversicherungen sind in vollem 
Umfang einkommensteuerfrei. Dies gilt ebenso bei 
verzinslicher Ansammlung der jährlichen Überschuss-
anteile sowie bei deren Anlage in Investmentfonds. 

1.4 Berufsunfähigkeitsversicherungen 

Berufsunfähigkeitsversicherungen sind unabhängig 
von ihrer Ausgestaltung steuerbegünstigt. Die Beiträ-
ge können bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 
im Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben 
abgezogen werden. 

Geleistete Berufs- oder Arbeitsunfähigkeitsrenten aus 
der Berufsunfähigkeitsversicherung sind nicht mit 
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Höhe des 
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhängigkeit von der voraussichtlichen 
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-
benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt. 

Bei unbefristeten Berufsunfähigkeitsrenten bestimmt 
sich die voraussichtliche ununterbrochene Leistungs-
dauer grundsätzlich nach der auf volle Jahre abgerun-
deten Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der 
Leistungspflicht und dem vertraglich vereinbarten 
voraussichtlichen Leistungsende. Wird die Berufsun-
fähigkeitsrente befristet gewährt, ermittelt sich der 
Ertragsanteil nach dieser Dauer. Schließt sich daran 
eine erneut befristete Berufsunfähigkeitsrente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der 
Verlängerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt. 

Dahingegen ermittelt sich bei den Arbeitsunfähig-
keitsrenten die voraussichtliche ununterbrochene Leis-
tungsdauer nach der auf volle Jahre abgerundeten 
Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der Leis-
tungspflicht und dem voraussichtlichen Ende der Ar-
beitsunfähigkeit gemäß der letzten im Kalenderjahr 
ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, be-
grenzt auf die maximale vertragliche Leistungsdauer. 

Ist die Zeitspanne kleiner als zwei Jahre, beträgt der 
Prozentsatz für diese Renten 0 %, so dass sie insge-
samt einkommensteuerfrei sind. Werden wegen rück-
wirkend eingetretener Berufsunfähigkeit in diesem 
Zeitraum geleistete Arbeitsunfähigkeitsrenten mit den 
Berufsunfähigkeitsrentenansprüchen verrechnet, sind 
diese Renten steuerlich als geleistete Berufsunfähig-
keitsrenten zu behandeln. 

Kapitalleistungen sind einkommensteuerfrei. Dies gilt 
ebenso bei verzinslicher Ansammlung der jährlichen 
Überschussanteile sowie bei deren Anlage in Invest-
mentfonds. 

1.5 Erwerbsminderungsversicherungen 
Erwerbsminderungsversicherungen sind unabhängig 
von ihrer Ausgestaltung steuerbegünstigt. Die Beiträ-
ge können bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 
im Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben 
abgezogen werden. 

Geleistete Erwerbsminderungsrenten sind nicht mit 
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Höhe des 
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhängigkeit von der voraussichtlichen 
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-
benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt. 

Bei unbefristeten Erwerbsminderungsrenten bestimmt 
sich die voraussichtliche ununterbrochene Leistungs-
dauer grundsätzlich nach der auf volle Jahre abgerun-
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deten Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der 
Leistungspflicht und dem vertraglich vereinbarten 
voraussichtlichen Leistungsende. Wird die Erwerbs-
minderungsrente befristet gewährt, ermittelt sich der 
Ertragsanteil nach dieser Dauer. Schließt sich daran 
eine erneut befristete Erwerbsminderungsrente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der 
Verlängerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt. 

1.6 Grundfähigkeitsversicherungen 

Das Einkommensteuergesetz sieht keine Abzugsmög-
lichkeit für die Beiträge zu Grundfähigkeitsversiche-
rungen im Rahmen der abzugsfähigen Vorsorgeauf-
wendungen vor. 

Geleistete Renten aus der Grundfähigkeitenversiche-
rung sind nicht mit dem vollen Rentenbetrag, sondern 
nur in Höhe des nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung zu er-
mittelnden Ertragsanteils einkommensteuerpflichtig. 
Danach wird der Ertragsanteil in Abhängigkeit von 
der voraussichtlichen Leistungsdauer mit dem in der 
Tabelle dazu vorgegebenen Prozentsatz aus dem im 
Kalenderjahr geleisteten Renten ermittelt. 

Bei unbefristeten Renten bestimmt sich die voraus-
sichtliche ununterbrochene Leistungsdauer grundsätz-
lich nach der auf volle Jahre abgerundeten Zeitspanne 
zwischen dem Eintrittszeitpunkt der Leistungspflicht 
und dem vertraglich vereinbarten voraussichtlichen 
Leistungsende. Wird die Rente befristet gewährt, er-
mittelt sich der Ertragsanteil nach dieser Dauer. 
Schließt sich daran eine erneut befristete Rente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der 
Verlängerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt. 

Kapitalleistungen sind einkommensteuerfrei. Dies gilt 
ebenso bei verzinslicher Ansammlung der jährlichen 
Überschussanteile sowie bei deren Anlage in Invest-
mentfonds. 

1.7 Zusatzversicherungen 

Zu den Zusatzversicherungen zählen die 

– Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 

– Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung 

– Risiko-Zusatzversicherung 

– Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung 

– Waisenrenten-Zusatzversicherung. 

Beiträge für Zusatzversicherungen sind als Vorsorge-
aufwendungen steuerbegünstigt, wenn der Versicherer 
den auf die Zusatzversicherung entfallenden Beitrag, 

den Überschussanteil und die sonstige Leistung für 
die Zusatzversicherung getrennt ausweist. Sie können 
bei der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rah-
men der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen 
nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben abgezo-
gen werden. 

Renten aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung bei Eintritt der Berufs- oder Arbeitsunfähigkeit, 
aus der Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung und 
aus der Waisenrenten-Zusatzversicherung unterliegen 
beim Steuerpflichtigen als abgekürzte Leibrenten mit 
dem nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 der Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung zu ermittelnden 
Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der Einkommen-
steuer; dies gilt auch für die Überschussbeteiligung. 
Der Ertragsanteil richtet sich hierbei nach der voraus-
sichtlichen Leistungsdauer. Bitte sehen Sie hierzu 
auch die Ausführungen unter Nr. 1.4 und Nr. 1.5 ab 
Absatz 2 ein. 

Lebenslange Leibrenten aus der Hinterbliebenenren-
ten-Zusatzversicherung unterliegen beim Steuerpflich-
tigen mit dem nach der Tabelle zu § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu ermitteln-
den Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der Einkom-
mensteuer; dies gilt auch für die Überschussbeteili-
gung. Der Ertragsanteil richtet sich hierbei nach dem 
vollendeten Lebensjahr des Hinterbliebenen zum Ren-
tenbeginn. 

Todesfall-Kapitalleistungen aus der Risiko-Zusatzver-
sicherung sind einkommensteuerfrei, da sie keine 
steuerpflichtigen Einnahmen nach § 20 Absatz 1 Nr. 6 
EStG darstellen. 

1.8 Dynamik- und Optionsrechte 
Enthält eine Lebensversicherung von Anfang an steu-
erlich zulässige Dynamik- und/oder Optionsrechte, 
sind die späteren Dynamiken und die ausgeübten Op-
tionsrechte entsprechend dem Grundvertrag einkom-
mensteuerlich zu behandeln. 

1.9 Versorgungsausgleich 

Wird ein Anspruch aus einem Versicherungsvertrag 
der ausgleichspflichtigen Person im Rahmen des Ver-
sorgungsausgleichs beim Versicherer geteilt (interne 
Teilung nach § 10 Versorgungsausgleichgesetz - 
VersAusglG) oder auf einen anderen Versicherer 
übertragen (externe Teilung nach § 14 VersAusglG), 
liegt insoweit keine steuerpflichtige Vertragsände-
rung/Leistung in Höhe des Ausgleichswerts bei der 
ausgleichpflichtigen Person vor. Ein Ausgleich des 
übertragenen Ausgleichswerts kann aber steuerlich zu 
einem Neuvertrag mit den dann geltenden steuerlichen 
Regelungen führen. 
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Der für die ausgleichsberechtigte Person aus der 
Übertragung der Ansprüche gebildete Versicherungs-
vertrag gilt als zum gleichen Zeitpunkt abgeschlossen 
wie derjenige der ausgleichspflichtigen Person. Auf 
den Versicherungsvertrag ist insoweit die steuerliche 
Behandlung nach dem Gesetzesstand zum unterstell-
ten Abschlusszeitpunkt anzuwenden. Sind Beiträge 
und Leistungen nicht auf den Versorgungsausgleich 
zurückzuführen, gelten für diese die steuerlichen Re-
gelungen zum Vereinbarungszeitpunkt. 

1.10 Vertragsänderungen 
Sollte ein bestehender Vertrag außerhalb der steuer-
lich zulässigen Regelungen nach Nr. 1.8 geändert 
werden (z.B. Erhöhung der Versicherungsbeiträge, Er-
höhung der Versicherungssumme, Einschluss einer 
Dynamik, Austausch der versicherten Person, Leis-
tung einer freiwilligen Zuzahlung), kann dies zu einer 
unterschiedlichen Behandlung der Kapitaleinkünfte 
führen (hälftige/volle Steuerpflicht der Erträge). Bitte 
informieren Sie sich deshalb bei Ihrem Steuerberater 
oder bei uns, inwieweit die beabsichtigte Vertragsän-
derung die steuerliche Behandlung des Vertrags än-
dert. 

1.11 Steuerpflichtiger 

Die als Sonderausgaben abzugsfähigen Beiträge kann 
nur der Steuerpflichtige geltend machen, der sie als 
Versicherungsnehmer selbst aufgewendet hat. Bei zu-
sammen veranlagten Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partnern kann der Ehegatte/eingetragene Lebenspart-
ner Beitragszahler sein. 

Steuerpflichtig ist grundsätzlich der Versicherungs-
nehmer, sofern nicht eine andere Person wirtschaftli-
cher Eigentümer des Anspruchs auf die steuerpflichti-
ge Versicherungsleistung ist. Wechselt die Person des 
Versicherungsnehmers durch Gesamtrechts- oder Ein-
zelrechtsnachfolge, wird regelmäßig der Rechtsnach-
folger Steuerpflichtiger. 

Mit der Einräumung eines unwiderruflichen Bezugs-
rechts für die steuerpflichtige Versicherungsleistung 
gilt grundsätzlich der unwiderrufliche Bezugsberech-
tigte als Steuerpflichtiger. Im Falle des widerruflichen 
Bezugsrechts wird der Bezugsberechtigte erst mit 
Eintritt des Ereignisses (Tod bzw. Ablauf) Steuer-
pflichtiger. Bei Vorliegen einer zivilrechtlich wirksa-
men Abtretung, Verpfändung oder Pfändung bleibt 
grundsätzlich der Abtretende (Zedent) Steuerpflichti-
ger. 

Leistungsbezieher, die im Ausland ansässig sind, un-
terliegen mit ihren nach § 49 EStG steuerpflichtigen 
Leistungen der beschränkten Einkommensteuerpflicht. 
Soweit ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-

besteuerung mit dem Ansässigkeitsstaat besteht, steht 
Deutschland grundsätzlich nur dann ein Besteuerungs-
recht zu, wenn Deutschland das Besteuerungsrecht 
ausdrücklich zugewiesen wird. 

1.12 Rentenbezugsmitteilungen 

Der Versicherer hat die im laufenden Kalenderjahr 
zugeflossenen Renten und anderen Leistungen nach 
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a und § 22 Nr. 5 EStG 
(sonstige Einkünfte) jeweils im Folgejahr bis spätes-
tens Ende Februar der zentralen Stelle der Deutschen 
Rentenversicherung Bund auf elektronischem Weg zu 
übermitteln (§ 22a EStG). Von dort werden die Daten 
über die Landesfinanzbehörden an die zuständigen 
Wohnsitzfinanzämter weitergeleitet. Diese Rentenbe-
zugsmitteilung muss die Identifikationsnummer, den 
Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum 
des Leistungsempfängers, sowie den Betrag, den Zeit-
punkt des Beginns und Ende (soweit bekannt) der 
Rente bzw. der sonstigen Leistungen beinhalten. Hat 
der Leistungsempfänger eine ausländische Anschrift, 
ist diese und seine Staatsangehörigkeit zusätzlich mit-
zuteilen. Dazu hat der Leistungsempfänger dem Ver-
sicherer die erforderliche Identifikationsnummer zur 
Verfügung zu stellen. Geschieht dies nicht, darf der 
Versicherer die Identifikationsnummer beim zuteilen-
den Bundeszentralamt für Steuern abfragen. Die Iden-
tifikationsnummer erhalten nach § 139a Abgabenord-
nung alle natürlichen Personen, die nach einem Steu-
ergesetz steuerpflichtig sind. 

Der Versicherer muss den Leistungsempfänger je-
weils darüber unterrichten, dass die Leistungen der 
zentralen Stelle mitgeteilt werden. 

2. Betriebliche Versicherungen 

2.1 Direktversicherungen 

Nachstehende Ausführungen gelten auch dann, wenn 
die Direktversicherung ganz oder teilweise durch Ent-
geltumwandlung finanziert wird. 

Beiträge zu Direktversicherungen sind beim Arbeit-
geber als Betriebsausgaben abzugsfähig. 

Ansprüche aus einer Direktversicherung sind vom 
Arbeitgeber nicht zu aktivieren, soweit sie dem Ar-
beitnehmer oder seinen Hinterbliebenen auf Grund 
des Bezugsrechts zugerechnet werden. Sind Ansprü-
che aus einer Direktversicherung ganz oder teilweise 
dem Arbeitgeber zuzurechnen, müssen diese bei der 
Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich 
aktiviert werden. Die Auszahlungen gehören insoweit 
zu den Betriebseinnahmen des Arbeitgebers. Auf die-
se ist vom Versicherer im Zuflusszeitpunkt, bezogen 
auf den ermittelten Unterschiedsbetrag nach § 20 Ab-
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satz 1 Nr. 6 EstG, vorab Kapitalertragsteuer zuzüglich 
des Solidaritätszuschlags zu erheben und abzuführen 
sowie zu bescheinigen. Bei fondsgebundenen Direkt-
versicherungen ist auf diesen Unterschiedsbetrag die 
Teilfreistellung nach § 20 Absatz 6 Satz 9 EstG nicht 
anwendbar, da keine Einkünfte aus Kapitalvermögen 
gegeben sind (siehe auch Nr. 1.2.6 ab Absatz 2). 

Der Arbeitgeber hat nach § 4 und 5 Lohnsteuerdurch-
führungsverordnung (LStDV) besondere Aufzeich-
nungs- und Mitteilungspflichten zu erfüllen. 

Nach § 4 Absatz 2 Nr. 7 LStDV hat er im Lohnkonto 
für den nach § 100 EStG genutzten Förderbetrag die 
dafür vorliegenden Voraussetzungen anzugeben. 

Zudem hat der Arbeitgeber nach § 5 Absatz 1 LStDV 
für die Anwendung der Pauschalbesteuerung der Bei-
träge nach § 40b Absatz 1 und 2 EStG in einer vor 
dem 01.01.2005 geltenden Fassung zusätzlich aufzu-
zeichnen, dass für den Arbeitnehmer vor dem 
01.01.2018 mindestens ein Beitrag bei ihm oder ei-
nem Vorarbeitgeber pauschal besteuert wurde. 

Außerdem hat der Arbeitgeber dem Versicherer spä-
testens zwei Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs 
oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses im 
Laufe des Kalenderjahrs für den einzelnen Arbeit-
nehmer mitzuteilen, ob die geleisteten Beiträge steuer-
frei belassen, pauschal oder individuell besteuert wur-
den. Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn der Ar-
beitgeber weiß, dass der Versicherer die zutreffende 
steuerliche Behandlung der Beiträge kennt. Trifft dies 
nicht zu und erfolgt auch keine Mitteilung, hat der 
Versicherer davon auszugehen, dass die Beiträge bis 
zu den jeweils geltenden Höchstbeträgen nach § 3 
Nr. 63 EStG steuerfrei gestellt wurden. Damit sind die 
darauf beruhenden Leistungen nach § 22 Nr. 5 Satz 1 
EStG in voller Höhe steuerpflichtig, und der Versiche-
rer hat dem Steuerpflichtigen im Auszahlungsfall die 
Leistungen entsprechend zu bescheinigen (siehe 
Nr. 2.1.8). 

2.1.1 Pauschalversteuerung der Beiträge nach 
§ 40b EStG in der am 31.12.2004 geltenden 
Fassung (a.F.) 

Der inländische Arbeitgeber kann die Beiträge zu 
Direktversicherungen pauschal mit 20 % lohnversteu-
ern, wenn 

– für den versicherten Arbeitnehmer vor dem 
01.01.2018 nachweislich mindestens ein Beitrag 
durch den Arbeitgeber oder Vorarbeitgeber nach 
§ 40b Absatz 1 und 2 EStG in einer vor dem 
01.01.2005 geltenden Fassung pauschal besteuert 
wurde, welcher auf einer arbeitsrechtlichen Zusage 
vor dem 01.01.2005 beruht oder beruhte, 

– der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen (be-
liebige Personen) ganz oder teilweise bezugsbe-
rechtigt sind, eine Erlebensfallleistung (Kapital/ 
Rente) frühestens bei Zusagen vor dem 01.01.2012 
nach Vollendung des 59. Lebensjahrs bzw. bei Zu-
sagen nach dem 31.12.2011 nach Vollendung des 
61. Lebensjahrs (siehe auch Nr. 2.1.8 Absatz 2) des 
Arbeitnehmers fällig wird (Ausnahme: Berufs-
gruppen, die üblicherweise früher Altersleistungen 
erhalten – z.B. Piloten), 

– eine Versicherungsdauer von mindestens 5 Jahren 
vereinbart ist (Ausnahme: bei Erfüllung des ar-
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes so-
wie bei Risiko-, Berufsunfähigkeits- oder Erwerbs-
minderungsversicherungen), 

– eine vorzeitige Kündigung der Versicherung durch 
den Arbeitnehmer ausgeschlossen wurde, 

– eine Verfügung (Abtretung/Beleihung) über das 
Bezugsrecht durch den Arbeitnehmer ausgeschlos-
sen ist, 

– der Todesfallschutz bei Kapitallebensversicherun-
gen in jedem Versicherungsjahr mindestens 60 % 
der Summe der nach dem Versicherungsvertrag für 
die gesamte Versicherungsdauer zu zahlenden Bei-
träge (Beitragsteile für die Berufsunfähigkeits- 
oder Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung sind 
nicht einzubeziehen) erreicht; bei Verträgen, die in 
den ersten drei Jahren keinen Todesfallschutz vor-
sehen oder bei denen der Todesfallschutz in die-
sem Zeitraum stufenweise ansteigt, ist das Erfor-
dernis des Mindesttodesfallschutzes erfüllt, wenn 
bei Ablauf des Dreijahreszeitraums der Todesfall-
schutz mindestens 60 % der Beitragssumme be-
trägt, 

– die Direktversicherung im Rahmen des ersten 
Dienstverhältnisses (auch bei geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen oder Aushilfstätigkeiten) 
abgeschlossen wurde (kein Lohnsteuerabzug nach 
Steuerklasse VI), 

– die vom Arbeitgeber zu zahlenden Beiträge von 
diesem als Versicherungsnehmer auch selbst ge-
genüber dem Versicherer vertraglich geschuldet 
werden und 

– soweit folgende Jahreshöchstbeträge nicht über-
schritten werden: 

– bei „Einzel-Direktversicherungen“ 1.752 EUR 

– bei „Gemeinsamen Direktversicherungen“ 
2.148 EUR, sofern der durchschnittliche Betrag 
aller begünstigten Arbeitnehmer 1.752 EUR 
nicht übersteigt und für den einzelnen Arbeit-
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nehmer nicht mehr als 2.148 EUR an pauschal-
besteuerungsfähigen Beiträgen erbracht wer-
den, 

– bei Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem 
Dienstverhältnis ein Vielfaches von 1.752 EUR 
nach der Vervielfältigungsregelung des § 40b 
Absatz 2 Sätze 3 und 4 EStG a.F. 

Auf die zu erhebende pauschale Lohnsteuer fällt der 
Solidaritätszuschlag und ggf. die (pauschale) Kirchen-
steuer an. 

Übersteigen die Beiträge des Arbeitgebers den Pau-
schalierungshöchstbetrag, sind diese unter den Vo-
raussetzungen des § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG steuerfrei 
(siehe Nr. 2.1.2). 

Werden die Beiträge individuell nach den persönli-
chen Verhältnissen des Arbeitnehmers versteuert, 
gelten hinsichtlich des Sonderausgabenabzugs der 
Beiträge die Ausführungen zu den privaten Versiche-
rungen. 

2.1.2 Steuerfreistellung der Beiträge nach § 3 
Nr. 63 EStG in der Fassung ab 01.01.2018 

Der inländische Arbeitgeber hat auf Beiträge zu Di-
rektversicherungen keine Steuerabzüge vorzunehmen, 
soweit die im Folgenden beschriebenen Gegebenhei-
ten vorliegen: 

Beruhen nach dem 31.12.2017 policierte Direktversi-
cherungen auf vor dem 01.01.2005 erteilten Zusagen 
(= Altzusagen), sind die Beitragsaufwendungen des 
Arbeitgebers zugunsten der beschränkt oder unbe-
schränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer lohn-/ein-
kommensteuerfrei, wenn die Direktversicherung ent-
sprechend der Zusage als 

– Altersrentenversicherung mit oder ohne Berufsun-
fähigkeits-, Erwerbsminderungs-, Grundfähigkeits-
schutz und Hinterbliebenenschutz und mit oder 
ohne bedingungsgemäßer Möglichkeit der Kapital-
zahlung anstelle der Altersrente, Auszahlung der 
Beitragsrückgewähr zuzüglich Überschussbeteili-
gung bei Tod vor Rentenbeginn und Leistungen in 
Renten- und/oder Kapitalform aus der Überschuss-
beteiligung, den Zusatzversicherungen und bei Tod 
innerhalb der Rentengarantiezeit, 

– Berufsunfähigkeits-/ Erwerbsminderungs-/ Grund-
fähigkeitsversicherung mit bedingungsgemäßen 
Leistungen in Form von Rente und/oder Kapital 
oder 

– Risikoversicherung zugunsten der Hinterbliebenen 
mit oder ohne Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbs-

minderungsschutz mit bedingungsgemäßen Leis-
tungen in Form von Kapital und/oder Rente 

ausgestaltet ist. 

Demgegenüber ist es bei nach dem 31.12.2004 erteil-
ten Zusagen (= Neuzusagen) erforderlich, dass die da-
rauf beruhenden Direktversicherungen für die Alters-, 
Hinterbliebenen-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminde-
rungs- und Grundfähigkeitsversorgung als Auszah-
lungsformen vereinbarungsgemäß Rentenzahlungen 
ohne oder mit Auszahlung eines Kapitals in Höhe von 
maximal 30 % des zum Beginn der Auszahlungsphase 
für die Bildung der Rente zur Verfügung stehenden 
Kapitals vorsehen. Die Möglichkeit, anstelle der Ren-
te eine einmalige Kapitalzahlung wählen zu können, 
steht der Steuerfreiheit der Beitragsaufwendungen 
nicht entgegen. 

Zusätzlich sind sowohl bei Altzusagen als auch bei 
Neuzusagen die folgenden Voraussetzungen einzuhal-
ten: 

– Die Altersleistung darf i.d.R. bei Altzusagen nicht 
vor Vollendung des 59. Lebensjahrs bzw. bei Neu-
zusagen, die nach dem 31.12.2011 erteilt werden, 
nicht vor Vollendung des 61. Lebensjahrs (siehe 
auch Nr. 2.1.8 Absatz 2) fällig werden (Ausnahme: 
Berufsgruppen, die üblicherweise schon früher Al-
tersleistungen erhalten – z.B. Piloten). 

– Die Leistungsdauer einer Berufsunfähigkeits-, Er-
werbsminderungs-, Grundfähigkeits(-Zusatz)versi-
cherung ist so zu wählen, dass sie bis zum voraus-
sichtlichen Entfallen der Versorgungsbedürftigkeit 
reicht (z.B. weil die Zahlung einer Altersrente 
nahtlos anschließt). 

– Der Hinterbliebenenkreis des Versorgungsberech-
tigten ist auf dessen Ehegatten/eingetragenen Le-
benspartner, die Kinder im Sinne des § 32 Ab-
satz 3, Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 5 
EStG sowie namentlich bezeichnete Pflege-/Stief-
kinder, früheren Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partner sowie Lebensgefährten zu beschränken. 
Lediglich die Auszahlung eines angemessenen 
Sterbegeldes ist auch an andere Personen zulässig. 

– Es muss ein erstes Dienstverhältnis bestehen. Dies 
gilt auch bei geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nissen oder Aushilfstätigkeiten. Dies ist nicht ge-
geben, wenn der Lohnsteuerabzug nach Steuer-
klasse VI erfolgte. 

– Es darf sich nur um Beiträge handeln, die vom 
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer selbst ge-
schuldet und an den Versicherer geleistet werden. 
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– Gesetzlich rentenversicherungspflichtige Arbeit-
nehmer können bei Entgeltumwandlung die nach 
§ 1a Absatz 3 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) 
mögliche Förderung nach § 10a und Abschnitt XI 
des Einkommensteuergesetzes (Riesterförderung) 
verlangen, insoweit ist für diese Beiträge § 3 
Nr. 63 EStG nicht anwendbar. Diese Möglichkeit 
kann nach Auffassung der Finanzverwaltung auf 
alle anderen Fälle der Entgeltumwandlung und Ar-
beitnehmer ausgeweitet werden, die nicht unter 
§ 1a Absatz 3 BetrAVG fallen, sofern der Arbeit-
geber zustimmt. 

– Das Kapitalwahlrecht für die Altersrente darf frü-
hestens ein Jahr vor Rentenbeginn und bei Hinter-
bliebenenleistungen im zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Tod des Versorgungsberechtigten ausge-
übt werden. Für eine in der vereinbarten Rentenga-
rantiezeit ausgelöste Hinterbliebenenrente, ist ein 
Kapitalwahlrecht ausgeschlossen. 

– Der Höchstbetrag für die Steuerfreistellung der 
Beiträge nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG beträgt für 
den einzelnen Arbeitnehmer für jedes 1. Dienst-
verhältnis im Kalenderjahr 8 % der Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung. 
Dieser Höchstbetrag vermindert sich um die vom 
Arbeitgeber im Kalenderjahr nach § 40b EStG a.F. 
pauschalbesteuerten Beiträge (siehe Nr. 2.1.1 dritt- 
und vorletzter Spiegelstrich). 

– Soweit Beiträge nach § 40b EStG a.F. pauschal 
lohnversteuert werden sollen, müssen dafür die 
Voraussetzungen nach Nr. 2.1.1 vorliegen. 

Eine zeitanteilige Kürzung der vorgenannten steuer-
freien Höchstbeträge ist nicht vorzunehmen, wenn das 
Arbeitsverhältnis nicht während des ganzen Kalender-
jahrs besteht oder nicht für das ganze Jahr Beiträge 
gezahlt werden. Sie können auch erneut in Anspruch 
genommen werden, wenn der Arbeitnehmer sie im 
gleichen Jahr in einem vorangegangenen Dienstver-
hältnis bereits ausgeschöpft hat. 

Soweit die Beiträge den steuerfreien und ggf. pau-
schalierbaren (siehe Nr. 2.1.1) Höchstbetrag überstei-
gen, sind diese nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen 
individuell zu versteuern. Für die individuell versteu-
erten Beiträge kann eine Förderung durch Sonderaus-
gabenabzug und Zulage nach § 10a und Abschnitt XI 
EStG in Betracht kommen, sofern die Direktversiche-
rung als Rentenversicherung zumindest die Auszah-
lung einer lebenslangen Altersrente vorsieht. 

Ruhte das erste Dienstverhältnis z.B. wegen Elternzeit 
und bezog der Arbeitnehmer im gesamten Kalender-
jahr von dem inländischen Arbeitgeber keinen steuer-
pflichtigen Arbeitslohn, können Beitragsnachzahlun-

gen für solche Jahre in Höhe von bis zu 8 % der Bei-
tragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung des Nachzahlungsjahrs zusätzlich zu dem 
Regelhöchstbetrag (siehe zuvor vorletzter Spiegel-
strich) vom Arbeitgeber steuerfrei gestellt werden (§ 3 
Nr. 63 Satz 4 EStG). Sie können auf arbeitgeberfinan-
zierten oder aus Entgeltumwandlung finanzierten Bei-
trägen beruhen. Voraussetzung ist, dass der versicher-
te Arbeitnehmer ein erstes Dienstverhältnis bei dem 
Arbeitgeber hat. Die Nachholungsmöglichkeit ist auf 
insgesamt 10 Jahre begrenzt. 

Scheidet der Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis 
aus, können durch den Arbeitgeber zusätzlich arbeit-
geber- und/oder arbeitnehmerfinanzierte Beiträge 
nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG steuerfreigestellt werden 
(Vervielfältigungsregelung). Die Höhe des steuer-
freien Betrags ermittelt sich aus maximal 10 Dienst-
jahren, wobei ein angefangenes Dienstjahr voll rech-
net. Pro Dienstjahr sind 4 % der im Kalenderjahr der 
Beendigung des Dienstverhältnisses geltenden Bei-
tragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung zugrunde zu legen. Dieser Höchstbetrag re-
duziert sich ggf. um die Beiträge, die aus Anlass des 
Ausscheidens nach den Voraussetzungen der Nr. 2.1.1 
nach § 40b Absatz 2 EStG pauschal besteuert werden. 

2.1.3 Förderbetrag für Arbeitgeber zur betriebli-
chen Altersversorgung für Geringverdiener 
nach § 100 EStG 

Seit 01.01.2018 kann zusätzlich zu den zuvor be-
schriebenen Förderformen pro Kalenderjahr ein För-
derbetrag für jeden Arbeitnehmer mit geringem Ein-
kommen genutzt werden. Der Förderbetrag ist ein 
staatlicher Zuschuss für Arbeitgeber, die für solche 
Arbeitnehmer im Kalenderjahr zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn Beiträge an einen Pensi-
onsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktver-
sicherung leisten. 

Gefördert werden Beiträge von mindestens 240 EUR 
und höchstens 960 EUR im Kalenderjahr. Der Förder-
betrag beträgt 30 % des Arbeitgeberbeitrags, also 
mindestens 72 EUR, maximal 288 EUR im Kalender-
jahr. Er wird nach Leistung des begünstigten Beitrags 
vom Arbeitgeber im Rahmen des Lohnsteuerverfah-
rens durch Verminderung der Lohnsteuer entnommen 
oder es kommt bei zu geringer bzw. keiner abzufüh-
render Lohnsteuer mit der Lohnsteuer-Anmeldung zu 
einer Erstattung durch das Betriebsstättenfinanzamt. 

Hierfür sind zum jeweiligen Zeitpunkt der Beitrags-
leistung folgende Förderbedingungen einzuhalten: 

– Der Arbeitnehmer hat beim Arbeitgeber sein erstes 
Dienstverhältnis (Lohnsteuerklassen I-V oder bei 
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Lohnsteuerpauschalierung nach § 40a EStG durch 
Bestimmung des Arbeitnehmers). 

– Im Lohnzahlungszeitraum (LZR), in dem der Ar-
beitgeberbeitrag geleistet wird, darf der laufende 
steuerpflichtige Arbeitslohn (regelmäßig fortlau-
fender Arbeitslohn ohne sonstige Bezüge wie z.B. 
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, steuerfreie Lohnbe-
standteile und pauschal besteuerter Arbeitslohn) 
folgenden Betrag nicht übersteigen: 

LZR täglich wöchent-
lich 

monat-
lich 

jährlich 

Betrag 
EUR 

85,84 600,84 2.575 30.900 

– Der Arbeitslohn des Arbeitnehmers unterliegt im 
LZR in Deutschland dem Lohnsteuerabzug. 

– Der ausschließlich vom Arbeitgeber zusätzlich auf-
gewendete Beitrag beträgt mindestens 240 EUR im 
Kalenderjahr. Er kann einmal jährlich oder auch 
unterjährig erbracht werden. 

– Die Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminde-
rungs- oder Hinterbliebenenleistungen sind in 
Form einer Rente vorzusehen. Das Wahlrecht für 
eine einmalige Kapitalzahlung ist zulässig. Der 
Hinterbliebenenkreis entspricht dem der Förderung 
nach § 3 Nr. 63 EStG (siehe Nr. 2.1.2 Absatz 5 
3. Spiegelstrich). 

– Die Direktversicherungsbeiträge dürfen nur pro-
zentual gleichbleibende laufende Vertriebskosten 
enthalten. 

Spätere Änderungen der Verhältnisse, wie schwan-
kender bzw. steigender Arbeitslohn oder die unerwar-
tete Beendigung des Arbeitsverhältnisses, führen zu 
keiner rückwirkenden Korrektur des bisherigen För-
derbetrags. Dies gilt auch dann, wenn der Mindestbe-
trag von 240 EUR für dieses Kalenderjahr nicht mehr 
erreicht wird. 

In Fällen, in denen der Arbeitgeber bereits im Jahr 
2016 einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag geleistet 
hat, ist der jeweilige Förderbetrag auf den Betrag be-
schränkt, den der Arbeitgeber über den Beitrag des 
Jahrs 2016 hinaus leistet. Zahlte der Arbeitgeber im 
Jahr 2016 beispielsweise zusätzlich 200 EUR und 
erhöhte sich dieser begünstigte Beitrag seither z.B. auf 
240 EUR, beträgt der Förderbetrag grundsätzlich 
72 EUR (30 % von 240 EUR). Durch die Begrenzung 
auf die Beitragserhöhung von 200 EUR auf 240 EUR, 
beträgt der Förderbetrag tatsächlich 40 EUR. 

Die gewährten Förderbeträge sind vom Arbeitgeber 
ganz oder teilweise zurück zu gewähren, wenn und 

soweit aus der Direktversicherung eine Rückzahlung 
an ihn erfolgte. 

Begünstigte zusätzliche Arbeitgeberbeiträge bis 
960 EUR sind beim Arbeitnehmer nach § 100 Ab-
satz 6 EStG pro Kalenderjahr steuerfrei. Liegen die 
Fördervoraussetzungen nicht vor, gehören die Beiträ-
ge zu den nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei zu stellen-
den Beiträgen. 

2.1.4 Steuerfreiheit des Übertragungswertes bei 
Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55 EStG 

Übertragungsvereinbarungen im Sinne des § 4 Ab-
satz 2 Nr. 2 und Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes 
(BetrAVG), die auf Grund des Arbeitgeberwechsels in 
der Weise geschehen, dass die gesetzlich oder vertrag-
lich unverfallbare Direktversicherung aufgelöst und 
der vorhandene Wert beim Folgearbeitgeber für eine 
neue wertgleiche Zusage in Form der Direktversiche-
rung, Pensionskassenversicherung oder des Pensions-
fonds verwendet wird, lösen beim Arbeitnehmer keine 
Steuerpflicht in Höhe des Übertragungswerts aus. 

Die daraus resultierenden Leistungen gehören steuer-
lich zu den Einkünften, zu denen sie gehört hätten, 
wenn eine Übertragung nach § 4 BetrAVG nicht statt-
gefunden hätte (siehe Nr. 2.1.8). 

2.1.5 Steuerfreie Anwartschaftsübertragung ohne 
Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55c EStG 

Kommt es auf Veranlassung des Arbeitgebers wäh-
rend des Dienstverhältnisses des Arbeitnehmers zu 
Anwartschaftsübertragungen auf andere Träger von 
Pensionsfonds, Pensionskassen oder Direktversiche-
rungen, löst dies beim Arbeitnehmer im Zeitpunkt der 
Wertübertragung keinen steuerlichen Zufluss aus, 
soweit keine Zahlung unmittelbar an ihn erfolgt (§ 3 
Nr. 55c Satz 2 Buchstabe a EStG). Kommt es im 
Rahmen dieser Anwartschaftsübertragung aufgrund 
rechtlicher Vorgaben des aufnehmenden Versorgungs-
trägers zwingend zu Änderungen der Rahmenbedin-
gungen der zugesagten Versorgung, steht das der An-
wendung der Steuerbefreiung nicht entgegen. Diese 
Änderungen führen insoweit steuerlich auch nicht zu 
einer Novation für Erträge, die nach § 22 Nr. 5 Satz 2 
EStG zu ermitteln sind. 

2.1.6 Übertragung von Direktversicherungen bei 
Arbeitgeberwechsel nach dem Übertragungs-
abkommen 

Wird die Direktversicherung nach den Regularien des 
„Abkommen zur Übertragung zwischen den Durch-
führungswegen Direktversicherung, Pensionskasse 
oder Pensionsfonds bei Arbeitgeberwechsel“ oder ver-
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gleichbaren Übertragungsregelungen mit den gleich-
wertigen Versicherungsleistungen von dem neuen 
Versorgungsträger des neuen Arbeitgebers weiterge-
führt, führt dies nicht zu einem lohnsteuerrechtlichen 
Zufluss beim Arbeitnehmer, und Novationsfolgen 
werden nicht ausgelöst. Mit dem Abkommen werden 
Übertragungen innerhalb der genannten Durchfüh-
rungswege und auch durchführungswegübergreifende 
Übertragungen unterstützt. Bei Pensionsfonds sind 
jedoch Pensionspläne ohne versicherungsförmige Ga-
rantien gemäß § 236 Absatz 2 Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG) vom Abkommen ausgenommen. 

2.1.7 Versorgungsausgleich 

Bei dem Versorgungsausgleich von Anwartschaften 
oder laufenden Ansprüchen aus einer Direktversiche-
rung der ausgleichspflichtigen Person erhält die aus-
gleichsberechtigte Person die versorgungsrechtliche 
Stellung eines aus dem Unternehmen ausgeschiedenen 
Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsrentengesetzes. 

Die aus einer Direktversicherung zu übertragenden 
Anrechte in Höhe des Ausgleichswerts sind im Rah-
men des internen Versorgungsausgleichs nach § 10 
Versorgungsausgleichgesetz (VersAusglG) sowohl für 
die ausgleichspflichtige als auch die ausgleichsberech-
tigte Person steuerneutral. Die späteren Versorgungs-
leistungen des Ausgleichsberechtigten gehören bei der 
steuerlichen Behandlung in die Einkunftsart, die ohne 
interne Teilung anzuwenden wäre. Dies gilt auch bei 
einer externen Teilung der Anrechte nach § 14 Vers-
AusglG, soweit das zu übertragende Anrecht in eine 
steuerlich gleichartig zu behandelnde Versorgung 
eingebracht wird. 

2.1.8 Besteuerung der Leistungen beim Arbeit-
nehmer/Hinterbliebenen und Rentenbezugs-
mitteilungen 

Leistungen (Rente oder Kapital) aus nach §§ 3 Nr. 63, 
63a oder 100 Absatz 6 EStG geförderten Direktversi-
cherungen oder aus nach § 3 Nr. 55b Satz 1 und 55c 
EStG steuerfreien Übertragungen sind in vollem Um-
fang als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 5 Satz 1 
EStG einkommensteuerpflichtig. 

Handelt es sich hingegen um Leistungen aus individu-
ell oder pauschal versteuerten Beiträgen, sind sie wie 
die gleichartigen Leistungen im Abschnitt „Private 
Versicherungen“ zu behandeln. Es empfiehlt sich 
deshalb, die kapitalbildende Direktversicherung min-
destens auf ein vollendetes 62. Lebensjahr des Versi-
cherten abzuschließen, damit die günstigere hälftige 
Ertragsbesteuerung gemäß Nr. 1.2.2 Absatz 2 greifen 
kann. Allerdings erfolgt vorab weder ein Kapitaler-
tragsteuer-, Solidaritätszuschlags- und Kirchensteuer-

abzug noch greift die Abgeltungsteuer auf steuer-
pflichtige Leistungen. 

Die steuerpflichtigen Einkünfte werden im Rahmen 
der Ermittlung der Einkommensteuer um den Wer-
bungskosten-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 3 
EStG und ggf. den Altersentlastungsbetrag nach § 24a 
EStG von Amts wegen gekürzt. 

Steuerpflichtig ist grundsätzlich der Leistungsemp-
fänger. Dies sind bei Direktversicherungen i.d.R. der 
versicherte Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen. 

Der Versicherer hat im Falle steuerpflichtiger Leis-
tungen (Rente oder Kapital) oder Verlusten eine ent-
sprechende Mitteilung an die zentrale Stelle der Deut-
schen Rentenversicherung Bund vorzunehmen (Ren-
tenbezugsmitteilung gemäß § 22a EStG). Weiteres ist 
dazu unter Nr. 1.12 zu finden. Daneben ist dem Leis-
tungsempfänger nach § 22 Nr. 5 Satz 7 EStG die steu-
erpflichtige Leistung oder der Verlust nach amtlichem 
Muster mitzuteilen. 

Leistungsbezieher, die im Ausland ansässig sind, un-
terliegen mit ihren nach § 49 EStG steuerpflichtigen 
Leistungen der beschränkten Einkommensteuerpflicht. 
Dazu gehören Direktversicherungsleistungen des in-
ländischen Versicherers. Soweit ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung mit dem Ansäs-
sigkeitsstaat besteht, steht Deutschland grundsätzlich 
nur dann ein Besteuerungsrecht zu, wenn Deutschland 
das Besteuerungsrecht ausdrücklich zugewiesen wird. 

2.2 Direktversicherungen nach dem Sozialpart-
nermodell 

Die Anwendung der Steuerfreistellungsregelungen 
nach § 3 Nr. 63 EStG oder des Förderbetrags und der 
Steuerfreistellung nach § 100 EStG setzen voraus, 
dass eine im Rahmen des Sozialpartnermodells nach 
§ 1 Absatz 2 Nr. 2a BetrAVG abgeschlossene Direkt-
versicherung bis auf die Abfindung von Kleinbetrags-
renten nur Rentenzahlungen zulässt, die bei Altersleis-
tungen lebenslang zu erbringen sind. Ansonsten blei-
ben die unter Nr. 2.1.2 oder 2.1.3 beschriebenen Er-
fordernisse unverändert. 

Die Steuerregelungen in den Fällen der Nr. 2.1, 2.1.6 
bis 2.1.8 gelten ebenso, sofern Bestimmungen des 
§ 22 BetrAVG nicht entgegenstehen. 

Im Sozialpartnermodell können die Tarifvertragspar-
teien zusätzlich arbeitgeberfinanzierte Sicherungsbei-
träge vereinbaren (§ 23 BetrAVG). Werden diese 
Beiträge dem Arbeitnehmer direkt auf seine Direkt-
versicherung gutgeschrieben bzw. zugerechnet, sind 
sie steuerlich wie die übrigen Beiträge zu behandeln 
(z.B. Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 63 EStG). An-
sonsten bleiben sie im Zeitpunkt der Leistung des 
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Arbeitgebers nach § 3 Nr. 63a EStG steuerfrei. Die 
daraus später gewährten Betriebsrenten sind in vollem 
Umfang steuerpflichtig (siehe Nr. 2.1.8). 

2.3 Rückdeckungsversicherungen 
Die Beiträge stellen für das Unternehmen Betriebs-
ausgaben dar, sofern der Abschluss des Versiche-
rungsvertrags betrieblich veranlasst ist. 

Das Unternehmen muss in seiner Bilanz die Versiche-
rung mit dem Deckungskapital bzw. bei der Über-
schussverwendungsart „Investmentfonds“ zusätzlich 
die Fondsanteile mit deren Gegenwert aktivieren. 
Fondsgebundene Lebensversicherungen sind ebenfalls 
in Höhe des Gegenwertes der Fondsanteile zu aktivie-
ren. Wird eine Leistung aus der Rückdeckungsversi-
cherung ausgezahlt, führt diese zu Betriebseinnahmen 
des Unternehmens. Es erfolgt eine Verrechnung gegen 
den aktivierten Rückdeckungsanspruch. Bei der Ge-
winnermittlung durch Einnahmen-/Überschussrech-
nung erfolgt keine Aktivierung. 

Der Versicherer hat auch bei Rückdeckungsversiche-
rungen eine zu erhebende Kapitalertragsteuer einzube-
halten und an das zuständige Finanzamt abzuführen. 
Die Abgeltungsteuer kommt nicht zur Anwendung. 

Im Insolvenzfall des Arbeitgebers hat der versicherte 
Versorgungsberechtigte bei beitragsorientierten Leis-
tungszusagen nach § 8 Absatz 2 BetrAVG das Recht, 
eine dazu auf sein Leben abgeschlossene Rückde-
ckungsversicherung auf sich übertragen zu lassen und 
mit eigenen Beiträgen fortzuführen. Der Versorgungs-
berechtigte wird Versicherungsnehmer und Bezugsbe-
rechtigter. Die auf ihn übertragenen Deckungsmittel 
werden zum Übertragungszeitpunkt nach § 3 Nr. 65 
Satz 1 Buchstabe d EStG steuerfrei gestellt. 

Die Besteuerung der späteren Leistungen erfolgt nach 
§ 22 Nr. 5 EStG. Danach ist die Leistung aus dem 
Übertragungswert in voller Höhe zu versteuern, wäh-
rend die Leistungen aus eigenen Beiträgen wie die 
gleichartigen Leistungen im Abschnitt „Private Versi-
cherungen“ zu behandeln sind. Im Übrigen treffen die 
Ausführungen unter 2.1.8 ebenso zu. 

2.4 Teilhaberversicherungen 

Schließt eine Personengesellschaft eine Lebensversi-
cherung in Form der Teilhaberversicherung ab, sind 
die Beiträge bei der Gesellschaft nicht als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig, sondern als Entnahmen der 
Gesellschafter zu behandeln. Der Anspruch auf die 
Versicherungsleistung ist in der Steuerbilanz der Ge-
sellschaft nicht zu aktivieren. Demgegenüber ist eine 
betriebliche Veranlassung gegeben, wenn die Perso-
nengesellschaft anstelle ihres Gesellschafters einen 

nicht beteiligten Arbeitnehmer oder auch einen Ge-
schäftspartner versichert, selbst aber bezugsberechtigt 
ist. 

Sofern eine Kapitalgesellschaft als Versicherungs-
nehmerin, Beitragszahlerin und Anspruchsberechtigte 
eine Lebensversicherung in Form der Teilhaberversi-
cherung abschließt, handelt es sich grundsätzlich um 
einen betrieblichen Vorgang, der analog der Rückde-
ckungsversicherung (siehe Nr. 2.3) behandelt wird. 

Wir empfehlen bei Teilhaberversicherungen einen 
Steuerberater hinzuzuziehen. 

B. ERBSCHAFTSTEUER 

1. Allgemeines 

Ansprüche oder Leistungen aus Lebensversicherungen 
unterliegen der Erbschaftsteuer, wenn sie auf Grund 
einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder bei 
dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z.B. auf 
Grund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlas-
ses) erworben werden. Der Versicherer hat in diesen 
Fällen eine Anzeigepflicht gegenüber dem zuständi-
gen Erbschaftsteuerfinanzamt. 

Erhält der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
leistung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig. 

Ob sich eine Erbschaftsteuerschuld ergibt, ist von den 
individuellen Verhältnissen (z.B. den zur Verfügung 
stehenden Freibeträgen) abhängig. 

2. Leistungen aus Direktversicherungen an den 
Arbeitnehmer 

Erhält der versicherte Arbeitnehmer die Leistung, ist 
kein steuerpflichtiger Erwerb gegeben, da er durch das 
eingeräumte Bezugsrecht als wirtschaftlicher Inhaber 
der Leistung gilt. Im Todesfall des versicherten Ar-
beitnehmers sind die fälligen Hinterbliebenenbezüge 
beim überlebenden Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partner bzw. den Kindern grundsätzlich steuerfrei. 
Dies gilt auch für entsprechende Hinterbliebene eines 
nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers 
einer GmbH, soweit sie angemessen sind. Bei beherr-
schenden Gesellschafter-Geschäftsführern sind die 
Hinterbliebenenbezüge stets erbschaftsteuerpflichtig. 
Stehen anderen Personen Leistungen zu, hängt eine 
Erbschaftsteuerschuld von den individuellen Verhält-
nissen (z.B. den zur Verfügung stehenden Freibeträ-
gen) ab. 
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C. VERSICHERUNGSTEUER 

1. Renten- und Kapitallebensversicherungen so-
wie Risikolebensversicherungen 

Die Beiträge sind nach § 4 Absatz 1 Nr. 5 Buchstabe a 
Versicherungsteuergesetz (VerStG) von der Versiche-
rungsteuer befreit, wenn der Versicherungsnehmer 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hat (bzw. bei juristischen Personen der 
Sitz der Geschäftsleitung in Deutschland ist).  

2. Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- so-
wie Grundfähigkeiten(-Zusatz)versicherungen 

Die Beiträge sind nach § 4 Absatz 1 Nr. 5 Buchstabe b 
Versicherungsteuergesetz (VerStG) von der Versiche-
rungsteuer befreit, wenn der Versicherungsnehmer 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hat (bzw. bei juristischen Personen der 
Sitz der Geschäftsleitung in Deutschland ist) und die 
Ansprüche aus diesen Versicherungen der Versorgung 
der versicherten Person oder deren Angehörigen im 
Sinne des § 7 des Pflegezeitgesetzes oder im Sinne 
des § 15 der Abgabenordnung dienen. 

Die Versicherung dient der Versorgung der versicher-
ten Person, wenn 

– die versicherte Person selbst das Bezugsrecht für 
die Leistung hat oder 

– ein naher Angehöriger der versicherten Person das 
Bezugsrecht für die Leistung hat oder 

– ein dem Bezugsrecht der versicherten Person 
gleichgestellter Fall vorliegt: 

– die Versicherungsleistung steht einem gesetzli-
chen Vertreter, Vormund oder einem bestellten 
Betreuer der versicherten Person zu, oder 

– die Versicherungsleistung steht einer Person zu, 
die diese treuhänderisch für die versicherte Per-
son verwaltet. 

Die Versicherung dient weiterhin der Versorgung der 
versicherten Person, wenn der Versicherung eine ent-
sprechende gesetzliche oder vertragliche Verpflich-
tung des Versicherungsnehmers gegenüber der versi-
cherten Person zugrunde liegt (z.B. eine Zusage im 
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung). 

3. Versicherungsnehmer ohne Wohnsitz, ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in Deutsch-
land 

Für Versicherungsnehmer, die einem der übrigen Mit-
gliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums an-

gehören, ist ggf. die landesübliche Versicherungsteuer 
von uns zu erheben. 

D. UMSATZSTEUER 

Bei den Versicherungen in den vorgenannten Ab-
schnitten sind die Beiträge und Leistungen nach § 4 
Nr. 10 Buchstabe a Umsatzsteuergesetz (UStG) von 
der Umsatzsteuer befreit. 

E. STEUERDATENAUSTAUSCH ZWISCHEN 
STAATEN 

Um grenzüberschreitender Steuerhinterziehung entge-
genzuwirken, haben zahlreiche Länder zwischenstaat-
liche Abkommen unterzeichnet, um eine rechtliche 
Grundlage für einen Austausch von steuerrelevanten 
Informationen zu erhalten. Von Bedeutung sind die 
folgenden Abkommen: 

1. Meldepflichten nach dem Abkommen zwi-
schen Deutschland und den USA (FATCA) 

FATCA bedeutet »Foreign Account Tax Compliance 
Act« und regelt den Informationsaustausch zwischen 
Deutschland und den USA. Die Meldepflicht im 
Rahmen von FATCA besteht seit dem 1. Juli 2014. 
Hierzu haben auch Versicherer Daten zu erheben und 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln, das die 
erhaltenen Daten an die zuständige Behörde der USA 
weiterleitet. 

Um einen meldepflichtigen Versicherungsvertrag han-
delt es sich immer dann, wenn dessen Versicherungs-
nehmer mindestens eine in den USA steuerlich ansäs-
sige Person oder ein Rechtsträger ist, der von mindes-
tens einer in den USA steuerlich ansässigen Person 
beherrscht wird. Bei Fälligkeit tritt an die Stelle des 
Versicherungsnehmers die Person, die Anspruch auf 
Erhalt der Versicherungsleistung hat. 

Zu den zu meldenden Informationen gehören u.a. 
Name, Anschrift und US-amerikanische Steueridenti-
fikationsnummer des Versicherungsnehmers oder An-
spruchsberechtigten auf die Versicherungsleistung, 
Vertragsnummer, Rentenleistungen und der Wert der 
Versicherung zum Ende des Kalenderjahrs oder zum 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung. 

Meldepflichtig sind rückkaufsfähige Versicherungs-
verträge und Rentenversicherungsverträge, mit einem 
Wert von mehr als 50.000 US-Dollar. 

Für Meldezwecke sind alle von einer Person geführten 
Verträge zusammen zu fassen. Der Wert eines Ver-
trags wird jeweils zum letzten Tag eines Kalender-
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jahrs ermittelt. In Bezug auf in Euro geführte Verträge 
ist der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte 
Referenzkurs der Europäischen Zentralbank zum US-
Dollar anzusetzen, der zum letzten Tag des Kalender-
jahrs ermittelt wird. 

Es gehört zu Ihren Obliegenheiten, uns Änderungen 
Ihres Status in Bezug auf eine steuerliche Ansässig-
keit in den USA mitzuteilen. 

Hiervon ausgenommen sind Altersvorsorgepläne nach 
§ 1 des Betriebsrentengesetzes und somit alle Durch-
führungswege der betrieblichen Altersversorgung. 

2. Meldepflichten nach dem Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz 

Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz 
(FKAustG) regelt mit Wirkung ab 01.01.2016 den 
automatischen Informationsaustausch über steuerrele-
vante Daten nach dem „Common Reporting Standard 
(CRS)“ in Deutschland. Auf Grundlage dieser Be-
stimmungen übermitteln wir jährlich bestimmte Daten 
an das Bundeszentralamt für Steuern. 

Zu melden sind rückkaufsfähige Versicherungsverträ-
ge und Rentenversicherungsverträge ohne Summen-
beschränkungen sowie Riester-Rentenversicherungen. 

Um einen meldepflichtigen Vertrag handelt es sich, 
wenn der Versicherungsnehmer eine nicht in Deutsch-
land steuerlich ansässige Person ist oder ein Rechts-
träger ist, der von einer in einem Vertragsstaat ansäs-
sigen Person beherrscht wird. Bei Fälligkeit tritt an 
die Stelle des Versicherungsnehmers die Person, die 
Anspruch auf Erhalt der Versicherungsleistung hat. 
Zu den zu meldenden Informationen gehören u.a. 
Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer der be-
treffenden Person, Vertragsnummer, Rentenleistungen 
und der Wert des Vertrags zum Ende des Kalender-
jahrs. 

Um die Meldepflichtigkeit eines Vertrags bzw. die 
steuerliche Ansässigkeit eines Kunden zu ermitteln, 
werden Selbstauskünfte eingeholt. Informationen oder 
Unterlagen sind in diesem Zusammenhang von Ihnen 
vollständig und richtig zu erteilen oder herauszuge-
ben. Bei einer Änderung der Gegebenheiten sind die 
neu zutreffenden Angaben innerhalb des in § 3a 
FKAustG angegebenen Zeitraums richtig und voll-
ständig von Ihnen mitzuteilen. 

Altersvorsorgepläne nach den Durchführungswegen 
der betrieblichen Altersversorgung gemäß § 1 Be-
triebsrentengesetz sind von der Meldepflicht ausge-
nommen. 
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